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Verhinderungspflege 

 
Menschen zu pflegen ist eine schöne Aufgabe, aber auch eine, die außergewöhnlich viel 
Zeit, Kraft, Geduld und Einfühlungsvermögen verlangt - oft 24 Stunden am Tag. Was ist, 
wenn man selbst einmal wieder ausspannen und auftanken muss, um dieser Aufgabe 
gerecht zu werden? 
Verhinderungspflege ermöglicht pflegenden Angehörigen eine Auszeit zu nehmen mit der 
Gewissheit, dass während ihrer Abwesenheit die Pflege sichergestellt ist. 
 
Gründe für Verhinderungspflege: 

 Urlaub oder Erkrankung der pflegenden Person  
 Krankenhaus- oder Kuraufenthalt 
 Stunden- oder tageweise Verhinderung bei Arztbesuchen, Familienfesten, 

Jahrgangstreffen, Ausflügen, Vereinsaktivitäten, … 
 

Voraussetzungen für Verhinderungspflege: 
Die pflegebedürftige Person muss mindestens bereits sechs Monate in seiner häuslichen 
Umgebung gepflegt haben. Es empfiehlt sich, die Kasse im Vorfeld der Verhinderungspflege 
über diese zu informieren.  
 
Verhinderungspflege beinhaltet die Übernahme der Pflegekosten durch die Pflegekasse von 
bis zu 1.612 EUR pro Kalenderjahr. Außerdem kann bis zu 50% des Leistungsbetrags für 
Kurzzeitpflege (das sind bis zu 806 Euro) künftig zusätzlich für Verhinderungspflege 
ausgegeben werden. Die Verhinderungspflege kann dadurch auf max. 2418 EUR pro 
Kalenderjahr ausgeweitet werden. Darüber hinaus gehende Kosten müssen selbst getragen 
werden. 
 
Die Verhinderungspflege kann entweder am Stück (z.B. bei Kur oder ein Erholungsurlaub) 
oder tageweise für bis zu sechs Wochen (42 Kalendertage) in Anspruch genommen werden. 
Auch stundenweise Verhinderungspflege über das ganze Kalenderjahr ist möglich. 
 
Natürlich kann der gewünschte Erholungseffekt nur eintreten, wenn der Pflegebedürftige in 
dieser Zeit gut versorgt ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakoniestation 
versorgen daher die Pflegebedürftigen fachlich und kompetent nach Absprache. Dabei ist 
von einer stundenweisen Betreuung bis zur 24-Stunden-Betreuung alles möglich. 
 
Gerne informieren wir Sie über die Möglichkeiten der Verhinderungspflege – unverbindlich 
und kostenlos. 
 
Ihr Ansprechpartner bei der Diakoniestation ist unser Pflegedienstleiter, Herr Alexander 
Hegele. Sie erreichen Herrn Hegele unter Telefon 07025 91199-42 oder per E-Mail unter 
hegele@diakonie-neuffener-tal.de  
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